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AIXTRON SE  
Herzogenrath  

   
ISIN DE000A0WMPJ6 (WKN A0WMPJ)  

 
 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung  
  
  

Wir laden hiermit die Aktionäre der AIXTRON SE mit dem Sitz in Herzogenrath  
zu der am 

Donnerstag, den 15. Mai 2025, um 10:00 Uhr MESZ 
im Eurogress Aachen,  

Monheimsallee 48,  
52062 Aachen  

 
stattfindenden  

 
ordentlichen Hauptversammlung  

 
ein.  

 
 

Die diesjährige ordentliche Hauptversammlung wird als Präsenzhauptversammlung 
durchgeführt.  
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1. Tagesordnung 
 
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der AIXTRON SE zum 31. Dezember 2024, des gebilligten 

Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2024 und des zusammengefassten Lageberichts für die AIXTRON 
SE und den Konzern für das Geschäftsjahr 2024, des Berichts des Aufsichtsrats, des Vorschlags des 
Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den 
Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 Handelsgesetzbuch 
 
Diese Unterlagen sind von der Einberufung der Hauptversammlung an auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter  

www.aixtron.com/hv 
 
abrufbar. Sie werden auch während der Hauptversammlung über die genannte Internetadresse zugänglich 
sein sowie in der Hauptversammlung zugänglich gemacht und erläutert werden. 
 
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss zum 
31. Dezember 2024 gebilligt; der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 AktG1 festgestellt. Entsprechend 
den gesetzlichen Bestimmungen ist daher zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen. 
Auch die übrigen vorgenannten Unterlagen sind der Hauptversammlung nach § 176 Absatz 1 Satz 1 AktG 
lediglich zugänglich zu machen, ohne dass es – abgesehen von der Beschlussfassung über die 
Gewinnverwendung, die unter Tagesordnungspunkt 2 erfolgt – einer Beschlussfassung der 
Hauptversammlung hierzu bedarf. 

 
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2024 

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss der AIXTRON SE für das Geschäftsjahr 2024 
ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 107.217.870,70 wie folgt zu verwenden: 
 

Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,15  
je dividendenberechtigter Stückaktie, insgesamt EUR 16.916.258,70 
Gewinnvortrag  EUR 90.301.612,00 
Bilanzgewinn EUR 107.217.870,70 

Sollte sich die Zahl, der für das Geschäftsjahr 2024 dividendenberechtigten Stückaktien bis zur 
Hauptversammlung verändern, wird in der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster 
Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt, der unverändert eine Dividende in Höhe von EUR 0,15 je 
dividendenberechtigter Stückaktie sowie einen entsprechend angepassten Gewinnvortrag vorsieht. 
In Übereinstimmung mit § 58 Absatz 4 Satz 2 AktG erfolgt die Auszahlung der Dividende am dritten auf den 
Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, das heißt am 20. Mai 2025. 

 
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands der AIXTRON SE für das 

Geschäftsjahr 2024 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des Vorstands 
der AIXTRON SE für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

 
 

 
1  Auf die AIXTRON SE finden aufgrund der Verweisungsnormen der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. 

Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) („SE-Verordnung“), insbesondere Art. 9 Absatz 1, 
Art. 52 und Art. 53 SE-VO, die für Aktiengesellschaften mit Sitz in Deutschland maßgeblichen Vorschriften Anwendung, 
soweit sich aus spezielleren Vorschriften der SE-VO nichts anderes ergibt. 

https://www.aixtron.com/hv
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4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der AIXTRON SE für das 
Geschäftsjahr 2024 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des 
Aufsichtsrats der AIXTRON SE für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

 
5. Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für 

das Geschäftsjahr 2024 
 
Gemäß § 162 AktG haben Vorstand und Aufsichtsrat jährlich einen Vergütungsbericht zu erstellen und der 
Hauptversammlung gemäß § 120a Abs. 4 AktG zur Billigung vorzulegen. 
 
Der Vergütungsbericht wurde gemäß § 162 Abs. 3 AktG durch den Abschlussprüfer, die KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Alfredstraße 277, Essen, daraufhin geprüft, ob die gesetzlich geforderten 
Angaben nach § 162 Abs. 1 und Abs. 2 AktG gemacht wurden. Der Vermerk über die Prüfung des 
Vergütungsberichts ist dem Vergütungsbericht beigefügt. 
 
Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 ist hier abrufbar:  

 
https://www.aixtron.com/de/investoren/corporate-governance/vorstandsverguetungsbericht 

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsbericht 
für das Geschäftsjahr 2024 zu billigen. 

 

6. Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat 

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß Art. 40 Abs. 2 und Abs. 3 der SE-Verordnung, § 17 SE-Ausführungsgesetz 
in Verbindung mit § 11 Ziff. 1 der Satzung der AIXTRON SE aus sechs Mitgliedern zusammen, die von der 
Hauptversammlung gewählt werden. 
 
Die Bestellung des Aufsichtsrats erfolgt nach § 11 Ziff. 2 der Satzung für die Zeit bis zur Beendigung der 
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit 
beschließt; die Hauptversammlung kann jedoch eine kürzere Amtszeit vorsehen. Die Hauptversammlung ist 
an Wahlvorschläge nicht gebunden. 
 
Herr Kim Schindelhauer hat sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung am 
15. Mai 2025 niedergelegt. Ferner endet mit Beendigung der am 15. Mai 2025 stattfindenden ordentlichen 
Hauptversammlung regulär die Amtszeit des Aufsichtsratsmitglieds Dr. Stefan Traeger. Zwei Mandate sind 
deshalb von der Hauptversammlung wiederzubesetzen. Herr Dr. Stefan Traeger steht für eine Wiederwahl 
zur Verfügung. Für die weitere Vakanz ist es dem Aufsichtsrat gelungen, mit Herrn Ingo Bank einen 
hervorragend geeigneten Kandidaten für den Aufsichtsrat zu gewinnen. 
 
Die Wahl soll für beide Kandidaten für eine Amtszeit von vier Jahren erfolgen. 

 
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen für den Zeitraum ab Beendigung der Hauptversammlung 
am 15. Mai 2025 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 
2028 beschließt, in den Aufsichtsrat der AIXTRON SE zu wählen: 
 
A) Herrn Ingo Bank, wohnhaft in Manchester, Vereinigtes Königreich, Diplom-Ökonom, CFO der City 

Football Group 
B) Dr. Stefan Traeger, wohnhaft in Jena, Diplom-Physiker, Vorsitzender des Vorstands der JENOPTIK AG 

 
Der vorgenannte Wahlvorschlag berücksichtigt die vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung 
beschlossenen Ziele, insbesondere die im Geschäftsbericht 2023 festgelegte Zielgröße von 33% für den 

https://www.aixtron.com/de/investoren/corporate-governance/vorstandsverguetungsbericht
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Frauenanteil im Aufsichtsrat bis zum 31. Dezember 2025, und das vom Aufsichtsrat erarbeitete 
Kompetenzprofil für das Gesamtgremium. 

 
Der Aufsichtsrat hat für seine Zusammensetzung konkrete Ziele benannt und ein Kompetenzprofil für das 
Gesamtgremium erarbeitet. Ziele und Kompetenzprofil sind einschließlich der Darstellung des Stands der 
Umsetzung in Form einer Qualifikationsmatrix in der Erklärung zur Unternehmensführung als Teil des 
Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht. Der Geschäftsbericht 2024 ist Bestandteil der 
unter Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen, die sowohl über unsere Internetseite unter 
 

www.aixtron.com/hv 
 
als auch während der Hauptversammlung zugänglich sind. 
 
Der Aufsichtsrat hat diese Qualifikationsmatrix unter Berücksichtigung der individuellen Kompetenzen der 
in dem vorgenannten Wahlvorschlag genannten Personen fortgeschrieben. Die fortgeschriebene 
Qualifikationsmatrix ist sowohl über unsere Internetseite unter 
 

www.aixtron.com/hv 
 
als auch während der Hauptversammlung zugänglich. Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen 
zwischen Herrn Ingo Bank und Herrn Dr. Stefan Traeger und der AIXTRON SE, ihren Organen oder einem 
wesentlich an ihr beteiligten Aktionär keine maßgebenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen 
im Sinne von C. 13 des Deutschen Corporate Governance Kodex. 

 
Die Lebensläufe von Herrn Ingo Bank und Herrn Dr. Stefan Traeger, aus denen sich die relevanten 
Kenntnisse, Fähigkeiten und fachliche Erfahrungen sowie Angaben zu den jeweiligen wesentlichen 
Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat ergeben, sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

 
www.aixtron.com/hv 

 
abrufbar. 
 
Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG 
 
Herr Dr. Stefan Traeger ist nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten im Inland. Er ist 
Mitglied in folgenden vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen; 
bei sämtlichen Ämtern handelt es sich um konzerninterne Mandate bei nicht börsennotierten 
verbundenen Unternehmen, welche im Rahmen der Tätigkeit als Vorsitzender des Vorstands der JENOPTIK 
AG ausgeübt werden:  
 

• JENOPTIK North America, Inc., USA (Vorsitzender) 
• Prodomax, Inc. Kanada (Mitglied) 
• JENOPTIK (Shanghai) Precision Instrument and Equipment Co., Ltd., China (Mitglied) 
• JENOPTIK (Shanghai) International Trading Co., Ltd., China (Mitglied) 
• JENOPTIK JAPAN Co. Ltd., Japan (Mitglied) 

 
Herr Ingo Bank ist nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten im Inland. Er ist nicht 
Mitglied in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen. 

 
7. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers, sowie des 

Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2025 
 
Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor zu beschließen: 
 

https://www.aixtron.com/hv
https://www.aixtron.com/hv
https://www.aixtron.com/hv
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1. Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Alfredstraße 277, Essen wird zum Abschlussprüfer 
und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 gewählt. 

 
2. Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Alfredstraße 277, Essen wird zum Prüfer des 

Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2025 gewählt.  
 
Über beide Punkte soll gesondert abgestimmt werden. 
 
Der Prüfungsausschuss hat in seiner Empfehlung erklärt, dass diese frei von ungebührlicher Einflussnahme 
durch Dritte gemäß Art. 16 Abs. 2 der EU-Abschlussprüferverordnung (Verordnung (EU) Nr. 537/2014) ist 
und ihm keine die Auswahlmöglichkeiten der Hauptversammlung beschränkende Klausel im Sinne von Art. 
16 Abs. 6 der EU-Abschlussprüferverordnung auferlegt wurde. 
 
Die Wahl zum Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts erfolgt vor dem Hintergrund der neuen Regelungen zur 
Nachhaltigkeitsberichterstattung, welche die EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (Richtlinie 
(EU) 2022/2464; sog. Corporate Sustainability Reporting Directive) für Unternehmen wie AIXTRON vorsieht. 
Mit einer baldigen Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht wird fest gerechnet, weshalb entsprechend 
den europäischen Vorgaben bereits jetzt auch eine Wahl des Nachhaltigkeitsprüfers durch die 
Hauptversammlung durchgeführt werden soll. 

 
8. Beschlussfassung zur Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen 

 
Nach § 118a Absatz 1 Satz 1 AktG kann die Satzung den Vorstand dazu ermächtigen vorzusehen, 
Hauptversammlungen virtuell abzuhalten. Eine solche Satzungsregelung darf nach § 118a Absatz 5 Nr. 2 
AktG längstens auf fünf Jahre nach Eintragung der Satzungsänderung befristet sein.  

Die Hauptversammlung am 17. Mai 2023 hat erstmals eine entsprechende Satzungsänderung beschlossen 
und eine Ermächtigung des Vorstands nach § 118a Absatz 1 Satz 1 AktG in § 20 Ziffer 5 der Satzung der 
Gesellschaft aufgenommen. Diese Ermächtigung ist auf Hauptversammlungen beschränkt, die innerhalb 
von zwei Jahren nach Eintragung der Satzungsregelung in das Handelsregister stattfinden. Die Eintragung in 
das Handelsregister des Amtsgerichts Aachen erfolgte am 24. Mai 2023, so dass die Ermächtigung in Kürze 
ausläuft.  

Der Vorstand hält die Erneuerung der Ermächtigung gemäß § 118a Absatz 1 Satz 1 AktG für sinnvoll, um 
auch zukünftig mit Rücksicht auf die Interessen der Aktionäre über das Format der Hauptversammlung 
sachgerecht und flexibel entscheiden zu können. Der Vorstand wird dabei seine Entscheidung über die 
Durchführung einer Hauptversammlung als Präsenzversammlung oder im virtuellen Format stets nach 
pflichtgemäßem Ermessen anhand aller relevanten sachlichen Kriterien für jede Hauptversammlung erneut 
treffen. Sofern der Vorstand zukünftig von der vorgeschlagenen Ermächtigung Gebrauch macht und sich für 
die Abhaltung einer Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung entscheidet, kommt der Wahrung 
der Aktionärsrechte eine zentrale Rolle für deren Ausgestaltung und Durchführung zu. Soweit die 
gesetzlichen Regelungen Beschränkungsmöglichkeiten vorsehen, sollen diese, sofern überhaupt 
erforderlich und angemessen, nur unter Berücksichtigung der Interessen der Aktionäre angewandt 
werden, um allen Aktionären die Wahrnehmung ihrer Rechte in geeigneter Weise zu ermöglichen. Sollte 
die Entscheidung zugunsten einer virtuellen Durchführung ausfallen, wird insbesondere nicht von der vom 
Gesetz eingeräumten Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, den Aktionären vorzugeben, ihre Fragen 
bereits im Vorfeld der Hauptversammlung der Gesellschaft übermitteln zu müssen. Ferner wird der 
Aufsichtsrat durch Erlass eines entsprechenden Zustimmungsvorbehalts sicherstellen, dass eine etwaige 
virtuelle Durchführung nur mit seiner vorherigen Zustimmung erfolgen kann. 

Die vorgeschlagene Ermächtigung schöpft erneut die nach § 118a Absatz 5 Nr. 2 AktG mögliche maximale 
Laufzeit der Satzungsermächtigung von fünf Jahren nicht voll aus. Stattdessen wird vorgeschlagen, die 
Ermächtigung wieder auf zwei Jahre nach deren Eintragung in das Handelsregister zu befristen. 
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: 
 
§ 20 Ziffer 5 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 
 

„5. Der Vorstand ist für einen Zeitraum von zwei Jahren ab Eintragung der am 15. Mai 2025 von der 
Hauptversammlung beschlossenen Satzungsänderung zur Einführung dieser Ziffer 5 in das 
Handelsregister der Gesellschaft ermächtigt, vorzusehen, dass die Hauptversammlung ohne 
physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung 
abgehalten werden wird (virtuelle Hauptversammlung). Im Fall der virtuellen Hauptversammlung 
findet § 18 der Satzung keine Anwendung.“ 
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2. Weitere Angaben und Hinweise 
 

1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte  
 
Im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung hat die AIXTRON SE insgesamt 113.456.120 
Aktien ausgegeben, die 113.456.120 Stimmen gewähren. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Die 
Gesellschaft hält jedoch im Zeitpunkt der Einberufung 681.062 Stück eigene Aktien, sodass die Zahl der 
stimmberechtigten Aktien 112.775.058 Stück beträgt. 

 
2. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts   

 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung – in Person oder durch Bevollmächtigte – und zur Ausübung des 
Stimmrechts sind nach § 20 der Satzung unserer Gesellschaft diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag 
der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen sind und sich entweder mit dem im Anmeldebogen 
enthaltenen Formular oder elektronisch unter Nutzung des passwortgeschützten Internetservice unter 
der Internetadresse 

 
www.aixtron.com/hv 

 
oder in Textform in deutscher oder englischer Sprache unter der nachfolgend genannten Anmeldeadresse 
bei der Gesellschaft angemeldet haben:  
 

AIXTRON SE 
c/o Link Market Services GmbH 

Landshuter Allee 10 
80637 München 

E-Mail: aixtron@linkmarketservices.eu   
 
Der Anmeldebogen sowie die individuellen Zugangsdaten für die Nutzung des passwortgeschützten 
Internetservice auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
 

www.aixtron.com/hv 
 
werden den Aktionären zusammen mit der Hauptversammlungseinladung per Post oder – sofern sie sich 
bereits für den E-Mail-Versand registriert haben – per E-Mail übersandt.  
 
Die Anmeldung muss spätestens bis zum Ablauf des   
 

8. Mai 2025 (24:00 Uhr MESZ) 
 
bei der Gesellschaft eingegangen sein.   
 
Für die Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts ist der am Tag der Hauptversammlung im 
Aktienregister eingetragene Aktienbestand maßgebend. Es wird darauf hingewiesen, dass nach 
§ 20 Ziffer 2 Satz 2 der Satzung Löschungen und Neueintragungen im Aktienregister in den letzten sechs 
Tagen vor der Hauptversammlung und am Tag der Hauptversammlung, d.h. in der Zeit vom 9. Mai 2025 
bis einschließlich dem 15. Mai 2025 nicht stattfinden. Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag (sog. 
Technical Record Date) ist daher der Ablauf, d.h. 24:00 Uhr MESZ, des  8. Mai 2025. Bitte beachten Sie, 
dass die Aktien durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung nicht gesperrt oder blockiert werden. 
Aktionäre können daher auch nach erfolgter Anmeldung zur Hauptversammlung weiterhin frei über ihre 
Aktien verfügen. 
 
Nach Eingang der Anmeldung werden den Aktionären bzw. den von ihnen benannten Bevollmächtigten 
von der Anmeldestelle Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. 
 

https://www.aixtron.com/hv
mailto:aixtron@linkmarketservices.eu
https://www.aixtron.com/hv
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3. Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte  

 
Teilnahme- und stimmberechtigte Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen 
möchten, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, einen von § 135 AktG erfassten 
Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder durch eine Person, die sich 
geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung erbietet, 
ausüben lassen. Die Erteilung der Vollmacht, der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 
Gesellschaft sowie grundsätzlich auch der Widerruf der Vollmacht bedürfen der Textform. Bevollmächtigt 
ein Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 
Weitere Informationen zur Vollmachtserteilung finden sich in den Unterlagen, die den Aktionären 
übersandt werden.  
 
Der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung kann unter anderem dadurch geführt werden, dass der 
Bevollmächtigte am Tag der Hauptversammlung die Vollmacht an der Einlasskontrolle vorweist, oder auch 
durch Übermittlung des Nachweises per Post oder per E-Mail an die oben genannte Anmeldeadresse der 
AIXTRON SE.  
 
Vorstehende Übermittlungswege stehen auch zur Verfügung, wenn die Erteilung der Vollmacht durch 
Erklärung gegenüber der Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der 
Bevollmächtigung erübrigt sich in diesem Fall. Auch der Widerruf einer bereits erteilten Vollmacht kann 
auf den vorgenannten Übermittlungswegen unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt werden. Ein 
solcher Widerruf erfolgt zudem formfrei durch persönliches Erscheinen auf der Hauptversammlung.   
 
Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen möchten, werden gebeten, zur Erteilung der Vollmacht die 
Formulare zu verwenden, welche die Gesellschaft hierfür bereithält.   
  
Die Formulare zur Erteilung einer Vollmacht werden dem Einladungsschreiben beigefügt und können auch 
auf der Internetseite der Gesellschaft unter  
 

www.aixtron.com/hv 
 
heruntergeladen, sowie unter der oben genannten Anmeldeadresse per Post oder per E-Mail angefordert 
werden.  
  
Bei der Bevollmächtigung eines von § 135 AktG erfassten Intermediärs, eines Stimmrechtsberaters, einer 
Aktionärsvereinigung oder einer Person, die sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Ausübung des 
Stimmrechts in der Hauptversammlung erbietet oder eines nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten 
Instituts oder Unternehmens sowie für den Widerruf und den Nachweis einer solchen Bevollmächtigung 
können Besonderheiten gelten; die Aktionäre werden gebeten, sich in einem solchen Fall mit dem zu 
Bevollmächtigenden rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise geforderten Form der Vollmacht 
abzustimmen. Ein Intermediär darf das Stimmrecht für Namensaktien, die ihm nicht gehören, als deren 
Inhaber er aber im Aktienregister eingetragen ist, nur auf Grund einer Ermächtigung ausüben. 

 
4. Verfahren für die Stimmabgabe durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter  
 

Die Gesellschaft bietet teilnahme- und stimmberechtigten Aktionären an, von der Gesellschaft benannte 
Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht im Fall ihrer Bevollmächtigung weisungsgebunden 
aus. Ohne Weisungen des Aktionärs sind die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht 
zur Stimmrechtsausübung befugt. Die Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter sind entweder elektronisch unter Nutzung des passwortgeschützten Internetservice 
gemäß des von der Gesellschaft festgelegten Verfahrens unter der Internetadresse 
 

www.aixtron.com/hv 

https://www.aixtron.com/hv
https://www.aixtron.com/hv
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gemäß des von der Gesellschaft festgelegten Verfahrens oder in Textform zu erteilen.   
  
Die Zugangsdaten für die Nutzung des passwortgeschützten Internetservice und das Formular zur 
Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter werden 
dem Einladungsschreiben beigefügt. Das Formular kann zudem unter der oben genannten 
Anmeldeadresse der AIXTRON SE per Post oder per E-Mail angefordert werden. Ferner steht ein neutrales 
Formular zusammen mit weiteren Informationen zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auf der Internetseite der Gesellschaft unter  
 

www.aixtron.com/hv 
zum Herunterladen bereit.   
  
Aktionäre, die die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen möchten, 
werden gebeten, die Vollmachten nebst Weisungen spätestens bis zum 14. Mai 2025, 18:00 Uhr MESZ 
(Eingang bei der Gesellschaft), per Post oder per E-Mail an die oben genannte Anmeldeadresse der 
AIXTRON SE zu übermitteln. Gleiches gilt für die Änderung und den Widerruf erteilter Vollmacht und 
Weisungen. Der passwortgeschützte Internetservice unter der Internetadresse 
 

www.aixtron.com/hv 
 
gemäß dem von der Gesellschaft festgelegten Verfahren steht Aktionären zur Vollmachts- und 
Weisungserteilung ebenfalls zur Verfügung. Änderungen und der Widerruf von bereits erteilten 
Vollmachten nebst Weisungen über den passwortgeschützten Internetservice sind bis zum 14. Mai 2025, 
18:00 Uhr MESZ (Eingang bei der Gesellschaft), möglich. Die persönliche Teilnahme oder die Teilnahme 
eines Bevollmächtigten an der Hauptversammlung gilt automatisch als Widerruf der zuvor an die von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erteilten Vollmacht und Weisungen. 

 
5. Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl   

 
Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können ihre Stimme durch Briefwahl abgeben, ohne an 
der Hauptversammlung teilzunehmen. Zur Ausübung des Stimmrechts im Wege der Briefwahl sind nur 
diejenigen eingetragenen Aktionäre berechtigt, die rechtzeitig bis zum Ablauf des 8. Mai 2025 (24:00 Uhr 
MESZ, Eingang bei der Gesellschaft) angemeldet sind.   
  
Die Stimmabgabe im Wege der Briefwahl erfolgt dann entweder per Post oder per E-Mail unter Nutzung 
der oben genannten Anmeldeadresse der AIXTRON SE oder elektronisch unter Nutzung des 
passwortgeschützten Internetservice unter der Internetadresse 
 

www.aixtron.com/hv 
 
gemäß des von der Gesellschaft festgelegten Verfahrens und muss spätestens bis zum   
  

14. Mai 2025, 18:00 Uhr MESZ 
  
bei der Gesellschaft eingegangen sein.   
  
Ein Formular zur Stimmabgabe im Wege der Briefwahl wird dem Einladungsschreiben beigefügt und kann 
auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
 

www.aixtron.com/hv 
 
heruntergeladen werden. Es kann zudem unter der oben genannten Anmeldeadresse der AIXTRON SE per 
Post oder per E-Mail angefordert werden. Auf dem Formular und unter der Internetadresse 

https://www.aixtron.com/hv
https://www.aixtron.com/hv
https://www.aixtron.com/hv
https://www.aixtron.com/hv
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www.aixtron.com/hv 

 
finden Aktionäre weitere Hinweise zur Briefwahl.  
  
Auch bevollmächtigte Intermediäre, Aktionärsvereinigungen oder andere ihnen nach § 135 Abs. 8 AktG 
gleichgestellte Personen und Institutionen können sich der Briefwahl bedienen.   
  
Für die Ausübung des Stimmrechts im Wege der Briefwahl ist ebenfalls der am Tag der 
Hauptversammlung im Aktienregister eingetragene Aktienbestand maßgebend.   
  
Abgegebene Briefwahlstimmen können bis zum 14. Mai 2025, 18:00 Uhr MESZ (Eingang bei der 
Gesellschaft), per Post oder per E-Mail unter der oben genannten Anmeldeadresse der AIXTRON SE oder 
elektronisch unter Nutzung des passwortgeschützten Internetservice unter der Internetadresse 
 

www.aixtron.com/hv 
 

gemäß des von der Gesellschaft festgelegten Verfahrens geändert oder widerrufen werden. Die 
persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung gilt automatisch als Widerruf der zuvor erfolgten 
Stimmabgabe per Briefwahl. 

 
6. Rechte der Aktionäre nach Art. 56 SE-Verordnung, § 50 Abs. 2 SE Ausführungsgesetz, § 122 Abs. 2, § 126 

Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG,  Verlangen auf Tagesordnungsergänzung nach Art. 56 SE-Verordnung,   § 
50 Abs. 2 SE Ausführungsgesetz, § 122 Abs. 2 AktG 
 
Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 Prozent des Grundkapitals oder einen anteiligen Betrag am 
Grundkapital von 500.000 Euro (dies entspricht 500.000 Stückaktien) erreichen, können verlangen, dass 
Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Das Verlangen ist schriftlich an 
den Vorstand zu richten und muss der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des 14. April 2025 (24:00 
Uhr MESZ) zugehen. Jedem neuen Gegenstand der Tagesordnung muss eine Begründung oder eine 
Beschlussvorlage beiliegen. Bitte richten Sie entsprechende Verlangen an die folgende Adresse:  
  

AIXTRON SE 
Vorstand 

Dornkaulstraße 2 
52134 Herzogenrath 

  
Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach Zugang des Verlangens im 
Bundesanzeiger veröffentlicht und gemäß § 121 Abs. 4a AktG solchen Medien zur Veröffentlichung 
zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten 
Europäischen Union verbreiten. Sie werden den Aktionären außerdem über die Internetadresse der 
Gesellschaft unter  
 

www.aixtron.com/hv 
 
zugänglich gemacht. Die geänderte Tagesordnung wird ferner gemäß § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG mitgeteilt. 
 
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG  
Jeder Aktionär ist berechtigt, Gegenanträge zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der 
Tagesordnung zu stellen. Sollen die Gegenanträge bereits im Vorfeld der Hauptversammlung zugänglich 
gemacht werden, sind sie gemäß § 126 Abs. 1 AktG spätestens bis zum Ablauf des 30. April 2025 (24:00 
Uhr MESZ) an die nachstehende Adresse zu übersenden. Anderweitig adressierte Gegenanträge und 
Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.  
 

AIXTRON SE 

https://www.aixtron.com/hv
https://www.aixtron.com/hv
https://www.aixtron.com/hv
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Investor Relations 
Dornkaulstraße 2 

52134 Herzogenrath 
E-Mail: AIXTRON-HV@aixtron.com 

 
Vorbehaltlich § 126 Abs. 2 und 3 AktG werden zugänglich zu machende Gegenanträge von Aktionären 
einschließlich des Namens des Aktionärs, einer etwaigen Begründung und einer etwaigen Stellungnahme 
der Verwaltung unverzüglich auf der Internetseite der Gesellschaft unter  
 

www.aixtron.com/hv 
veröffentlicht.   
 
Für den Wahlvorschlag eines Aktionärs gemäß § 127 AktG gelten die vorstehenden Ausführungen 
einschließlich der Frist für die Zugänglichmachung des Wahlvorschlags (Zugang spätestens bis zum Ablauf 
des 30. April 2025, 24:00 Uhr MESZ) sinngemäß; der Wahlvorschlag muss nicht begründet werden. Der 
Vorstand der AIXTRON SE braucht den Wahlvorschlag nach § 127 Satz 3 AktG auch dann nicht zugänglich 
zu machen, wenn der Vorschlag nicht den Namen, den ausgeübten Beruf und Wohnort der 
vorgeschlagenen Person und bei Vorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern zusätzlich die 
Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten enthält.  
 
Auskunftsrecht der Aktionäre nach § 131 Abs. 1 AktG   
In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär und Aktionärsvertreter vom Vorstand Auskunft über 
Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung der 
Tagesordnung erforderlich ist (vgl. § 131 Abs. 1 AktG). Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die 
rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie 
auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Von der 
Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand aus den in § 131 Abs. 3 AktG genannten Gründen 
absehen. Nach der Satzung ist der Versammlungsleiter ermächtigt, das Frage- und Rederecht der 
Aktionäre zeitlich angemessen zu beschränken. 

 
7. Weitergehende Erläuterungen / Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft   

 
Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach Art. 56 SE-Verordnung, § 50 Abs. 2 SE-
Ausführungsgesetz, § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG finden sich auch auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter  

www.aixtron.com/hv. 
 
Auch die nach § 124a AktG zugänglich zu machenden Unterlagen und Informationen zur 
Hauptversammlung finden sich auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
 

www.aixtron.com/hv. 
 
Die Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung unter der gleichen Internetadresse 
veröffentlicht. 
 

8. Informationen zum Datenschutz 
 

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der 
Hauptversammlung und dem Aktienregister finden Sie auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
 

www.aixtron.com/hv. 
 
 

 
Herzogenrath, im März 2025  

mailto:AIXTRON-HV@aixtron.com
https://www.aixtron.com/hv
https://www.aixtron.com/hv
https://www.aixtron.com/hv
https://www.aixtron.com/hv


 
 

 

12  

 

 

  
AIXTRON SE   
Der Vorstand  

***** 
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